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• Erklärung der Verteidiger der im Hungerstreik befindlichen
Gefanbenen aus der RAF . I

" ••• auch unter BerOcksichtigung der Erkenntnis, d~ß
durch die Absonderung eine Isolation hervorGerufe~ wird,
die mit einem hohen Grad der Reduktion der säDtli~hen
Umweltreize ~nd der Ge;ahr erheblicher gesundheitlic~Er
Einbußen verbunden ist •••"

hält das Landgericht ReßensburG in seinem Besc~luß vo= 22.12.1920

- 2 StVK 189/79 - die Absonderl.lng des Gefangenen aus derF.AF, Rolf

Heißler, für un~rläßlieh.

"weil sie die ••• erford('rl1che Einwirkuns auf den Be
troffenen besser erreicht, als jedes andere im konk~e-'
ten Fall zulässige Reak'ionsmittel".

Ic Kampf gegen diese, zu schwersten gesundheitlichen Schäden fth

rende Isolationshaft befinden ~ich die GefanGeneD aU3 csr ?AF seit

nunmehr sechs Wochen im Hur.gerrtreik. Sie fordern ihre Zusa==e~

le~ung unter Bedingungen, die Interaktion möglich machen.

'ych nach der Intervention von amnesty international im Jahre 1979

- Memorandum vom 13.2.1979 ~ ist das Progran~ zur Isoli~~~~: der

Gefan~enen weiter perfektioniert worden, durch Schaffung nouer

Traktsysteme und Verschärfung der Einzelisolation •

.
Die einzig posi tive Veränderung für die Ge~, -c;i""e. Verlest.~ng
von Irmgard r·löllernac!1 L~~eck, sOw-rie!~'JE'r·:hc'r.rur.c ~C:::' EGdin-

/'
gungen im Trakt dort selbst, konnte(nur durch den Hunger- und

Durststreik aer gefangenen Fra~en in LObeck Anfang 1980 und die

internationale öffentlichkeit über die Haftbedingungen vo~ Irn

gard Möller erreicht werden.

Aus dieser Erfahrung und in dieser Situation haben sich die Ge

fangenen aus der RAF entschlossen, mit,ihren einzigen ~ittel, 'dec

kollektiven Hungerstreik, ihre-Identität zu wahren und sich Be

dingungen zu erkämpfen, in denen sie gemeinsam leben können.

Die Verteidiger unterstützen diese Forderung. Die ErfolGlos~gkeit

unserer Be~Uhungen, auf justizieller Ebene Veränderunce~ der

Haftbedingungeu zu erreichen, zeigt beispielhaft einGanGS zitierter

Beschluß. Es ist Aufgabe der Verteidigung, die Persönlichkeit, die
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Identität.und die Integrität eines Gefangenen zu .schützen.

Schutz bietet ••• die Zusammenlegung.

Es sind bisher keinerlei Anzeichen erkennbar, daß di~ ,berech

tigten Forderungen der Gefangenen nach Zusammenlegung erfüllt

werden. Stattdessen haben die Bundesanwaltschaft und öie Gerich-
I

te den Hungerstreik und die Zusammenlegungsforderung 111ega1i-
, .

siert:

- durch Verurteilung ;von Personen. die,,8:i.chznit der F0x:-der-.mg

nach ZusammenlegunS.8ol1dar'.s1eren(so durch - noch nicht

rechtskräftiges - Urteil de~ OLG Stuttgart vom •••••.. gegen

drei Personen. die bei e1ne~ Veranstaltung mit Buncesir.ne~~i

nister Baum auf einem Trans~arent Zusammenlegung und Selbstbe

sti~~ung der Gefangenen aus der RAF forderten;

- durch Haftbefehle gemäß § 12) a gegen Personen, die cen H~n

gerstreik unterstützen und öffentlichkeit herstellen {Flug

blattverteiler in Karlsruhe, Heidelberg und Stuttgart);

- durch Einleitung neuer Ermittlungsverfahren nach § 129 a StGB

und sich darauf stUtzender Durchsuchungen der Zellen der im

!~u::.;e:" streik befindI!;;her. Ce f' C4ngenen sowi e

- durch Durchsuchungen eines Berliner und eines Frankfurter An

waltsbüros, die Mandate der Hungerstreikenden wahrnehmen.

Tenor aller DurchsuchungsbeschlUsse ist der Verdacht auf Betei

ligung an einem bzw. UnterstUtzung eines "illegalen Infor~ations

systemsN. Die Beschlüsse stUtzen sich auf Funde von Papieren in

einer Heidelbsrger "kons~irativen Wohnung",die bereits seit cehr

als einern halben Jahr bekannt sind und 'diesen Vorwurf anGeblich.
belegen sollen. Sie werden jetzt aus der Schublade gezogsn, u~

die öffentlichkei t gegen die berechtigten Fo~"dcrunG;!n der 4!U:1

gerstreikenden nach Zusammenlegung einzunehnen, die 'Am·,~lte der

Gefangenen einzuschUchtern und jenen dadurch an~altlichen Schutz

zu nehr.1en.

Die Behauptung des Bestehens eines "illegalen Informationssy

stems" dient dazu, Verteidigungstätigkeit zu kriminalisieren.

Das Reizwort ,ilnforoationssystem" ziel t auf die Ille[;alisier'u::e-4 .. ~
jeglicher Kommunikation unter den Gefangenen sowie der Gefange-
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nen mit Freunden und Angehörigen, und damitauf. e.inevIeltere . 'flVerschä~fung der Isolation. Bei den umfangreiche~ Durchsuchun- ~\
gen wurden neben Verteidigun[;sunterlagen Briefe zVlischenGefan

genen, Briefe von Angehörige~ und Freunden an die GefanGenen,.. .
die bereits richterlich kontrolliert waren, beschlagnah~t.

I •

Die Verteidiger der Gefangenen aus der RAF sehen ihre Aufgabe

u.a. darin, dem zentral koordinierten Haftpro~ramm gegen die

Gefangenen mit dem Austausch von Erfahrungen über das diff~:en

ziert angewandte Programm zu begegnen, um dem einzeln~n Gefan

genen die Auseinander~etzung nit seiner Haftsituation zu erleich

tern, und Wege und Möglichkeiten der Verbesserung zu finden.:pie

se Aufgabe der Verteidigung ist umso dringlicher, als c:e zustän

digen Gerichte - wie eingang~ ersichtlich - dahin tcnd:eren, den

S~hutz, den Grundrechte geben sollen - das Recht auf Leben und

körperliche Unversehrtheit - ~ugunsten angeblicher Sicte~teit~:~

foraernisse aufzugeben. Nach \rt. 3 Menschenrechtskonve~tion darf

niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe

ocer Behandlung unterworfen werden.

J~e Situat~on der Ge1angenen 1St jetzt, nach sechs Wochen Euncer

streik, lebensbedrohljch. Da die zuständigen Stellen bisher kei

nerlei Bereitschaft haben erkennen lassen, auf die Forderung nach

Zusa~menlegung einzubehen, muß damit gerechnet werden, da3 der

Tod von Gefangenen in Kauf genommen werden soll.

Wir fordern auf, unsere Bemühungen um die Erfüllung der Forderung

der Gefangenen aurch Unterschrift zu unterstützen und gegen die

Kriminalisierung unserer Verteidigungstätigkeit zu protestie~en.


